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Stadt Wallenfels 
 

V E R O R D N U N G 
 

über verkaufsoffene Sonntage in der Stadt Wallenfels 
 
Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluß vom 02.06.2003 (BGBl. I S. 744) 
zuletzt geändert durch Artikel 228 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 
erlässt die Stadt Wallenfels folgende  
 

Verordnung 
 

§ 1 
 
Am vierten Sonntag im März, am vierten Sonntag im April, am zweiten Sonntag im Septem-
ber und am letzten Sonntag im November, dürfen im Gebiet der Stadt Wallenfels alle Ver-
kaufsstellen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr abweichend von § 3 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über den Ladenschluss für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geöffnet sein. 
Falls der letzte Sonntag im November auf einen stillen Feiertag entfällt, findet dieser ver-
kaufsoffene Sonntag am zweiten Sonntag im November statt. Falls der vierte Sonntag im 
März auf den Ostersonntag fällt, findet dieser verkaufsoffene Sonntag am ersten Sonntag im 
März statt. 
 
 

§ 2 
 
Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, des § 17 La-
denschlußgesetzes, der Arbeitszeitverordnung, des Manteltarifvertrages für Arbeitnehmer im 
Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind einzu-
halten. 
 
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Verordnung vom 16.10.1997 in der Fassung vom 24.01.2005 außer Kraft. 
 
Wallenfels, 27. März 2007 
Stadt Wallenfels 
 
 
 
Peter Hänel 
1. Bürgermeister 
 
 
eingearbeitete Änderungen: 
1. Änderungsverordnung vom 02.02.2010 


